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Beschreibung

[0001] Verbrennungsroste für die grosstechnische
Verbrennung von Abfall sind dem Fachmann seit langer
Zeit bekannt. Solche Verbrennungsroste können etwa in
Form von Schubverbrennungsrosten vorliegen, welche
bewegliche Teile umfassen, um, Schürhübe auszufüh-
ren. Dabei wird das Brenngut in Transportrichtung von
einem einlassseitigen Ende des Verbrennungsrosts zu
einem auslassseitigen Ende hin gefördert und während-
dessen verbrannt. Um den Verbrennungsrost mit dem für
die Verbrennung erforderlichen Sauerstoff zu versorgen,
sind entsprechende durch den Verbrennungsrost hin-
durchführende Luftzuführungen vorgesehen, über die
die Luft - auch Primärluft genannt - eingeführt wird.
[0002] Ein häufig verwendeter Verbrennungsrost stellt
der sogenannte Treppenrost dar. Dieser umfasst neben-
einander angeordnete Rostblöcke, die jeweils eine
Rostblockreihe bilden. Die Rostblockreihen sind dabei
treppenartig übereinander angeordnet, wobei bei soge-
nannten Vorschubrosten das in Schubrichtung betrach-
tet vordere Ende eines Rostblocks auf einer Auflage-
fläche des in Transportrichtung benachbarten (darunter-
liegenden) Rostblocks aufliegt und bei entsprechender
Schubbewegung auf dieser Auflagefläche bewegt wird.
[0003] Durch das über die Rostblöcke geförderte
Brenngut sind erstere im Allgemeinen einem relativ ho-
hen Verschleiss ausgesetzt. Im vorderen Bereich eines
jeweiligen Rostblocks wird das Brenngut jeweils von der
Auflagefläche über eine entsprechende Abwurfkante
(auch Nase genannt) auf die Auflagefläche des nach-
folgenden bzw. untenliegend benachbarten Rostblocks
abgeworfen. Der mechanische Abrieb durch das Brenn-
gut ist dabei gerade in diesem vorderen Endbereich der
Auflagefläche besonders hoch.
[0004] Aufgrund der hohen Temperaturen bei der Ver-
brennung bzw. im Feuerraum sind die Rostblöcke ferner
einer sehr starken thermischen Belastung ausgesetzt. Im
Normalbetrieb des Verbrennungsrosts ist diese thermi-
sche Belastung insbesondere im Bereich der Auflage-
fläche hoch, obschon das auf dem Rostblock liegende
Verbrennungsgut bis zu einem gewissen Grad isolierend
wirkt. Temperaturspitzen und damit einhergehende Be-
lastungsspitzen treten besonders dann auf, wenn das
Brenngut ungleichmässig auf dem Verbrennungsrost
verteilt ist und aufgrund dessen an einigen Stellen nur
eine dünne Isolierschicht bildet oder wenn diese Isolier-
schicht gänzlich fehlt. Die thermische Belastung fördert
die Erosion durch Abrieb und an der Auflagefläche statt-
findende chemische Reaktionen, welche die Auflageflä-
che weiter beschädigen. Dies führt alles letztendlich zu
einer Verkürzung der Lebensdauer des Rostblocks.
[0005] Um die thermische Belastung zu reduzieren,
werden die Roststäbe normalerweise mit einem Kühl-
mittel bzw. Kühlfluid von unten, also auf der der Ver-
brennung entgegengesetzten Seite des Verbrennungs-
rostes, gekühlt. Als Kühlmittel kommen in der Regel
Wasser oder Luft zum Einsatz, weshalb auch oft von luft‑

oder wassergekühlten Rostblöcken gesprochen wird.
Die Art der Kühlung bzw. der Kühlmittelzufuhr ist Gegen-
stand einer Vielzahl von Patentanmeldungen bzw. Pa-
tenten:
Die EP 1 760 400 B1 offenbart ein wassergekühltes
Rostelement aus Gussstahl mit Umlenkorganen, welche
mäanderförmige Wasserführkanäle ausbilden. Der
Nachteil einer solchen Wasserführung ist, dass die Kühl-
leistung direkt oberhalb der Umlenkorgane beeinträch-
tigt ist, da die Kühlflüssigkeit dort keinen Kontakt zur
oberen Wand hat und somit die durch die Verbrennung
erzeugte Wärme nicht abtransportieren kann. Folglich
entsteht an diesen Stellen eine Verbrennungsfläche mit
sogenannten «Wärme-Hotspots».
[0006] Die DE 10 2015 101 356 A1 und die EP 1 315
936 B1 offenbaren einen Roststab mit einer Kühlschlan-
ge, welche sich parallel zur Verbrennungsoberfläche und
zur vorderen Wand erstreckt.
[0007] EP 0 811 803 B1 offenbart gekühlte Rostblöcke,
bei welchen die Kühlleitungen rechtwinklig zur Vorschub-
richtung verlaufen und ausserhalb der Rostblöcke mittels
Halterungen umgelenkt werden.
[0008] Die EP 0 989 364 A1 offenbart ein Rostelement
für eine Anlage zur thermischen Behandlung von Abfall,
umfassend eine Mehrzahl von in einer Längsrichtung
hintereinander angeordnete Rostblöcke, welche als fest-
stehende Rostblöcke und in Längsrichtung bewegliche
Rostblöcke ausgestaltet sind, wobei nur die feststehen-
den Rostblöcke zum Kühlen mit einem Fluid ausgestaltet
sind.
[0009] Die EP 1 191 282 A2 offenbart die Ausgestal-
tung eines Blockkörpers, bei dem die obere und die
vordere Wand an ihrem Zusammenstoss derart verdickt
sind, dass ein den Eckraum zwischen den beiden Wän-
den ausfüllender Wandübergang entsteht, dessen In-
nenfläche den Kühlraum in seinem obersten Bereich
begrenzt.
[0010] Bei der Kühlung mittels den bekannten Kühl-
kanälen oder Kühlleitungen werden bei Weitem nicht der
ganze Bereich der Verbrennungsoberfläche abdeckt,
was die Entstehung der oben erwähnten «Wärme-Hot-
spots» begünstigt.
[0011] Um eine möglichst hohe Kühlleistung zu errei-
chen, steht die Maximierung der für den Wärmeaus-
tausch zur Verfügung stehenden Oberfläche im Vorder-
grund. Bei flüssigen Kühlmitteln ist weiter ein möglichst
gleichmässiger Fluss des Kühlmittels von zentraler Be-
deutung. Andernfalls können in den Kühlleitungen Ver-
wirbelungen und Blasenbildung entstehen, wodurch die
Kühlleistung der Rostblöcke sinkt.
[0012] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, die
Nachteile des Stands der Technik zu beseitigen und
einen Rostblock bereitzustellen, bei welchem die gekühl-
te Fläche anteilsmässig maximiert und gleichzeitig das
Auftreten von Verwirbelungen im Kühlmittelstrom redu-
ziert wird, damit die Kühlleistung weiter verbessert wer-
den kann.
[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss mit ei-
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nem Rostblock gemäss Anspruch 1 und einem Rost
gemäss Anspruch 15 gelöst. Bevorzugte Ausführungs-
formen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen wiedergegeben.
[0014] DieErfindung betrifft einen gekühlten Rostblock
als Teil eines Rostes für eine Anlage zur thermischen
Behandlung von Abfall. In diesem Rost sind die Rostb-
löcke üblicherweise treppenartig übereinander angeord-
net und derart ausgestaltet, dass sie mittels relativ zu-
einander ausgeführter Schubbewegungen das Brenngut
während der Verbrennung umschichten und fördern.
Dabei umfasst der erfindungsgemässe Rostblock einen
als Gussteil ausgebildeten Blockkörper mit einer oberen
Wand. Die obere Wand bildet eine mindestens teilweise
parallel zu einer Längsachse L des Blockkörpers ver-
laufende äussere Auflagefläche für den zu behandeln-
den Abfall aus. Weiter umfasst der erfindungsgemässe
Rostblock einen direkt unterhalb der Auflagefläche an-
geordneten flächigen Hohlraum zur Aufnahme eines
Kühlfluids. Der flächige Hohlraum wird dabei oberseitig
durch die obere Wand, stirnseitig durch eine vordere
Wand, unterseitig durch einen Boden, rückseitig durch
eine hintere Wand und seitlich durch Seitenwände be-
grenzt, wobei der Boden zumindest teilweise durch eine
Bodenplatte gebildet wird. Weiter umfasst der erfin-
dungsgemässe Rostblock eine Fluidzufuhrleitung und
eine Fluidabflussleitung, welche beide mit dem Hohl-
raum verbunden sind, sowie mindestens ein im Hohl-
raum angeordnetes Umlenkungselement, um das Kühl-
fluid im Hohlraum von der Fluidzufuhrleitung zur Flui-
dabflussleitung zu lenken. In einem stirnseitigen Bereich
des Hohlraums des erfindungsgemässen Rostblocks
befindet sich weiter ein Verteilelement zur Verteilung
des durch die Fluidzufuhrleitung in den Hohlraum einge-
speisten Kühlfluids.
[0015] Bevorzugt befindet sich das mindestens eine
Umlenkelement im Hohlraum in einem rückseitigen Be-
reich der hinteren Wand.
[0016] Als treppenartig übereinanderliegende Rostb-
löcke werden im Sinne der vorliegenden Erfindung
Rostblöcke auf einem Rost definiert, welche wie die
Stufen einer auf‑ oder absteigenden Treppe angeordnet
sind.
[0017] Unter dem Betriff "relativ zueinander ausführ-
bare Schubbewegungen" werden Schubbewegungen
verstanden, die parallel zur Längsachse des aus Rostb-
löcken bestehenden Rostes ausgeführt werden können.
Die Bewegungsrichtung verläuft bei einem treppenför-
migen Rost somit parallel zur Neigung bzw. Steigung des
Rostes.
[0018] Die "Längsachse des Rostblocks" bezeichnet
dabei eine Achse, welche sich parallel zur Achse des
treppenförmigen Rostes - also von der vorderen Wand
zur hinteren Wand des Rostblockes - erstreckt und somit
parallel zur Schubrichtung des zu behandelnden Abfalls
verläuft. Wird der Rostblock so ausgerichtet, dass die
Längsachse und eine dazu rechtwinklig verlaufende
Breitenachse in der Horizontalebene angeordnet sind,

dann ist die vordere Wand vorzugsweise wenigstens
annähernd in der Vertikalebene angeordnet.
[0019] Im Sinne der vorliegenden Anmeldung wird als
"Auflagefläche" eine Fläche verstanden, die auf der äus-
seren Oberseite, also auf der gegenüberliegenden Seite
des Hohlraums, angeordnet ist und auf welcher der zur
thermischen Behandlung vorgesehene Abfall (Brenngut)
aufliegt. Wie eingangs erwähnt ist diese Auflagefläche in
Verbrennungsanlagen bekanntlich einer erhöhten ther-
mischen Belastung ausgesetzt und anfällig für Erosionen
und Anbackungen von Verbrennungsprodukten.
[0020] Als Fluidstrom bzw. Kühlfluidstrom wird im Sin-
ne der vorliegenden Anmeldung ein Strom von Kühlfluid -
vorzugsweise Wasser - definiert, welcher von der Fluid-
zufuhrleitung zur Fluidabflussleitung oder umgekehrt
durch den Hohlraum geleitet wird.
[0021] Unter dem Begriff "flächiger Hohlraum" wird im
Sinne der vorliegenden Erfindung verstanden, dass der
Hohlraum eine Form aufweist, deren Ausdehnung in
horizontaler Richtung (Länge und Breite) grösser ist
als in vertikaler Richtung (Höhe). Bevorzugt weist der
Hohlraum zumindest abschnittsweise eine quaderförmi-
ge Form auf, mit der grössten Fläche parallel zur Aufla-
gefläche. Insbesondere sind im flächigen Hohlraum kei-
ne Rohrleitungen vorgesehen, welche das Fluid von der
Fluidzufuhrleitung zu der Fluidabflussleitung transportie-
ren.
[0022] Als Fluidzufuhrleitung und Fluidabflussleitung
werden im Folgenden Leitungen verstanden, welche da-
zu geeignet sind, Kühlfluid in den Hohlraum zu leiten und
aus diesem abzuleiten. Es sei hier ausdrücklich die Mög-
lichkeit erwähnt, dass der Fluidstrom jeweils in beide
Richtungen fliessen kann, also durch beide Leitungen
abwechselnd zugeführt und abgeführt werden kann.
[0023] Als Stirnseite oder stirnseitig wird im Sinne der
vorliegenden Erfindung verstanden, dass es sich dabei
um die Seite im Bereich der vorderen Wand handelt.
[0024] Im Sinne der vorliegenden Erfindung wird als
Verteilelement ein Hindernis definiert, welches derart
ausgebildet ist, dass es eine Beschränkung und/oder
Richtungsänderung des Flusses und damit eine Vertei-
lung des einströmenden Kühlfluids ermöglicht. Die Ver-
teilung des Kühlfluids erfolgt bevorzugt vor oder im Be-
reich des Eintritts des Kühlfluids in den flächigen Hohl-
raum. Dabei kann das Verteilelement verschiedene For-
men aufweisen, wie weiter unten noch ausführlicher
erläutert wird.
[0025] Der erfindungsgemässe Rostblock hat gegen-
über dem Stand der Technik den Vorteil, dass der im
Hohlraum einströmende Kühlfluidstrom dank des Ver-
teilelements gleichmässig über die Breite des Hohlraums
verteilt werden kann. Dies bewirkt, dass die Entstehung
von Kühlfluidverwirbelungen und Schaumbildung redu-
ziert oder sogar ganz verhindert werden kann, was zu
einer erhöhten Kühlleistung des Rostblocks führt. Die
erhöhte Kühlleistung bringt den Vorteil, dass die thermi-
sche Belastung und Abnutzung der Rostblöcke verrin-
gert wird und ausserdem weniger Ausbrandstoffe an den
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Rostblöcken angebacken werden, wodurch diese selte-
ner gereinigt und gewartet werden müssen. Dies führt
abschliessend dazu, dass weniger Wartungsarbeiten
durchgeführt werden müssen, und somit die Verbren-
nungsanlage wirtschaftlich rentabler betrieben werden
kann.
[0026] Wie oben beschrieben weist der flächige Hohl-
raum in der Regel keine Rohrleitungen auf, welche eine
gleichmässige Verteilung des Kühlfluids im Hohlraum
beeinträchtigen könnten und damit die Kühlleistung re-
duzieren würden.
[0027] Bevorzugt erstreckt sich das Verteilelement zu-
mindest abschnittweise entlang einer Breitenachse, wel-
che wenigstens annähernd parallel zur vorderen Wand
verläuft. Dies ermöglicht eine regelmässige Verteilung
des Kühlfluids über die Breite des flächigen Hohlraums
(oder eines Kompartiments des flächigen Hohlraums).
[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Rostblocks ist der flächige Hohlraum mit einer stirnseiti-
gen Kammer verbunden. Besagte Kammer erstreckt sich
bevorzugt im Wesentlichen parallel zur - und bevorzugt
zumindest über die Hälfte der Länge der - vorderen
Wand. Bevorzugt ist sie derart ausgebildet, dass der
Kühlfluidzufluss in den flächigen Hohlraum bzw. der
Kühlfluidabfluss aus dem flächigen Hohlraum durch
die Kammer erfolgt. Eine solche Ausführungsform ist
in der angefügten Figur 2 dargestellt.
[0029] Der flächige Hohlraum und die Kammer sind
bevorzugt über mehrere Zuflussöffnungen miteinander
verbunden. Dies ermöglicht bevorzugt eine Vor-Vertei-
lung des Kühlfluids bevor dieses auf das Verteilelement
trifft und trägt somit ebenfalls zu einer besseren Vertei-
lung des Kühlfluids im flächigen Hohlraum bei.
[0030] Ebenfalls ermöglicht die Einspeisung des Kühl-
fluids durch die Kammer in den Hohlraum, dass die vor-
dere Wand, welche öfters auch als Nase bezeichnet wird,
ebenfalls gekühlt wird. Obwohl die vordere Wand meist
einer etwas geringeren thermischen Belastung ausge-
setzt ist als die Auflagefläche, trägt ihre Kühlung dazu
bei, Anbackungen von Flugasche oder anderen Verbren-
nungsprodukten zu vermeiden.
[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Rostblocks weist der flächige Hohlraum eine sich vom
Boden zur oberen Wand erstreckende Trennwand auf.
Diese Trennwand erstreckt sich vorzugsweise von der
vorderen Wand in Richtung der hinteren Wand des Hohl-
raums und bildet vorzugsweise im Bereich der hinteren
Wand einen Durchlass aus, so dass der Hohlraum in zwei
fluidleitend verbundene Kompartimente unterteilt wird.
[0032] Aufgrund der Trennwand fliesst der Fluidstrom
somit bevorzugt durch ein erstes Kompartiment des
Hohlraums, welches sich von der vorderen Wand entlang
der Längsachse über eine gewünschte Länge des Hohl-
raums erstreckt. Im Bereich der hinteren Wand wird der
Fluidstrom durch den Durchlass geleitet, wodurch er
umgelenkt wird und durch ein an das erste Kompartiment
angrenzendes, zweites Kompartiment in entgegenge-
setzter Richtung, d.h. in Richtung zur vorderen Wand,

zurückfliesst. Dank der Trennwand werden auch die
rückseitigen Bereiche des Hohlraums ausreichend mit
frischem Kühlfluid versorgt, so dass die Kühlleistung
auch in diesen Bereichen gewährleistet wird.
[0033] Es wurde festgestellt, dass bei bekannten was-
sergekühlten Rostblöcken durch den Kühlfluidstrom Luft
in den Hohlraum befördert und dort als Lufteinschlüsse
allenfalls in Ecken oder schlecht zugänglichen Stellen
hängen bleiben können. Aufgrund der geringeren Dichte
von Luft im Vergleich zu Wasser sammeln sich etwaige
Lufteinschlüsse bevorzugt an der Oberseite des Kühl-
raums an und da die Wärmeleitfähigkeit von Luft wesent-
lich geringer ist als diejenige von Wasser, führen solche
Lufteinschlüsse zu einer verminderten Kühlleistung des
Rostblocks. Der erfindungsgemässe Rostblock umfasst
im Falle eines flüssigen Kühlfluids deshalb bevorzugt
mindestens eine Entlüftungsöffnung zur Entlüftung des
Hohlraums bzw. der Kompartimente, um solche etwai-
gen Lufteinschlüsse aus dem Rostblock zu befördern.
Gleichzeitig wird durch die Entlüftung des Hohlraums
bzw. der Kompartimente verhindert, dass Luft mit dem
Kühlfluid über die gesamte Länge des Fluidstroms mit-
getragen wird.
[0034] Falls der Hohlraum über eine Trennwand in
Kompartimente unterteilt ist, so ist die Entlüftungsöff-
nung bevorzugt in der Trennwand, vorzugsweise im Be-
reich der vorderen Wand ausgebildet, um eine Entlüftung
des Hohlraums bzw. der durch die Trennwand geschaf-
fenen Kompartimente zu ermöglichen.
[0035] Bevorzugt hat die Entlüftungsöffnung einen
Durchmesser von 2 - 12 mm, besonders bevorzugt
von 4 - 5 mm. Diese Grösse ermöglicht es, dass der
Rostblock inkl. Entlüftungsöffnung mit den bekannten
Gussverfahren erzeugt werden kann.
[0036] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Rostblocks verläuft die Trennwand wenigstens annä-
hernd parallel zu einer der Seitenwände und ist bevor-
zugt mittig im Hohlraum angeordnet. In dieser Ausfüh-
rungsform teilt die Trennwand den flächigen Hohlraum
somit in zwei wenigstens annähernd gleich grosse Kom-
partimente. So wird gewährleistet, dass der Fluidstrom
gleichmässig durch Hohlraum bzw. durch die Komparti-
mente fliesst und nicht aufgrund einer Änderung der
Hohlraum‑ bzw. Kompartimentgeometrie beschleunigt
oder verlangsamt wird. Somit wird verhindert, dass durch
eine Beschleunigung oder Verlangsamung des Fluidst-
roms innerhalb des Hohlraums bzw. der Kompartimente
Verwirbelungen entstehen.
[0037] Erfindungsgemäß sind die Fluidzufuhrleitung
und die Fluidabflussleitung im Bereich der vorderen
Wand mit dem flächigen Hohlraum verbunden. Durch
die Verbindung der Fluidzufuhrleitung und der Fluidabf-
lussleitung mit dem Hohlraum im vorderseitigen bzw.
stirnseitigen Bereich wird unterhalb des Blockkörpers
ein möglichst grosser Raum frei.
[0038] Bevorzugt weisen sowohl die Fluidzufuhrlei-
tung als auch die Fluidabflussleitung einen Innendurch-
messer von 20 - 32 mm, bevorzugt 22 - 30 mm und
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besonders bevorzugt 26 - 28 mm, auf. Leitungsdurch-
messer dieser Größe haben den Vorteil, dass sich für die
übliche Kühlfluidumlaufmenge eine Fliessgeschwindig-
keit ergibt, bei welcher die Strömung das ganze Leitungs-
system des Rostblocks inkl. Hohlraum automatisch ent-
lüftet. Je nach Ausführungsform kann sich das Verteil-
element über die gesamte Breite des Hohlraums erstre-
cken oder auch nur nur über Teile davon.
[0039] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Rostblocks ist das Verteilelement so ausgebildet, dass
es lediglich einen eingeschränkten Durchfluss von Kühl-
fluid vorbei am Verteilelement - oder darüber hinweg -
erlaubt, um ein gleichmässiges Verteilen des Kühlfluids
innerhalb des Hohlraums zu ermöglichen. Diese gleich-
mässige Verteilung des Kühlfluidstroms ermöglicht eine
erhöhte Kühlleistung, da Verwirbelungen der Kühlflüs-
sigkeit und Schaumbildung vermindert oder verhindert
werden.
[0040] In einer konkreten bevorzugten Ausführungs-
form trifft das durch die Fluidzufuhrleitung einströmende
Kühlfluid zuerst auf das Verteilelement, wodurch Ver-
wirbelungen beruhigt werden. Dabei kann das Wasser
bevorzugt durch Öffnungen im Verteilelement (sofern
vorhanden) oder darüber hinweg oder drumherum
strömen.
[0041] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Rostblocks ist das Verteilelement in Form eines Prallb-
lechs oder einer Prallplatte ausgebildet. Weitere bevor-
zugte Ausführungsformen umfassen ein Verteilelement
das als Buckel, Blende, Lochplatte oder Querbalken
ausgebildet ist. Dabei verläuft die Längsachse des Ver-
teilelements bevorzugt annähernd parallel zur vorderen
Wand.
[0042] Ist das Verteilelement als Buckel ausgebildet,
bedeutet dies, dass das Verteilelement in Breitenrich-
tung, also parallel zur vorderen Wand einen hügel‑ oder
schanzenförmigen Querschnitt aufweist. Das Kühlfluid
fliesst somit senkrecht zur vorderen Wand und entge-
gengesetzt zur Bewegungsrichtung des Verbrennungs-
guts über das Verteilelement.
[0043] Im Falle einer Lochplatte wird hier verstanden,
dass das Verteilelement aus einer Platte besteht, welche
eine dem Fluidstrom zugewandte Frontfläche mit min-
destens einer Öffnung aufweist, durch welche der Fluid-
strom geleitet wird.
[0044] Im Falle eines Querbalkens wird hier verstan-
den, dass das Verteilelement eine Wand oder einen
Balken ausbildet, über oder unter welchem das Kühlfluid
fliessen kann. Bevorzugt erstreckt sich der Balken dabei
entlang der gesamten Breite des Rostblocks und we-
nigstens annähernd parallel zur vorderen Wand.
[0045] Wie oben erwähnt ermöglicht das Verteilele-
ment eine gleichmässige Verteilung des Kühlfluidstroms
über die möglichst die gesamte Breite des Hohlraums
und im Falle, dass der Hohlraum Kompartimente auf-
weist, über die Breite der Kompartimente. Diese gleich-
mässige Verteilung des Kühlfluidstroms erlaubt eine er-
höhte Kühlleistung, da Verwirbelungen des Kühlfluids

und Schaumbildung vermindert oder verhindert werden
können. Die Verteilung erfolgt in der Regel im Bereich
des Eintritts des Kühlfluids in den Hohlraum und kann
mithilfe eines formmässig einfach gestalteten Verteilele-
ments erreicht werden. Das Verteilelement kann vor-
zugsweise mitgegossen oder als separates Bauteil
nachträglich eingesetzt werden.
[0046] Weiter erstreckt sich das Verteilelement in Brei-
tenrichtung bevorzugt mindestens über die Breite eines
Öffnungsquerschnitts der Fluidzufuhrleitung.
[0047] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Rostblocks ist das Verteilelement mit dem Boden und/o-
der oberseitig mit der oberen Wand verbunden. Falls das
Verteilelement als Querbalken ausgebildet ist, bildet die-
ses mit der oberen Wand und/oder dem Boden bevorzugt
eine schlitzartige Fluiddurchlass-Öffnung. Besonders
bevorzugt ist die Fluiddurchlass-Öffnung zwischen ei-
nem oberen Rand des Querbalkens und der oberen
Wand ausgebildet. Die Fluiddurchlass-Öffnung hat dabei
bevorzugt eine lichte Weite von 1 bis 15 mm bevorzugt, 2
bis 10 mm und besonders bevorzugt 3 bis 6 mm.
[0048] Hinsichtlich einer gleichmässigen Verteilung
des in den Hohlraum eintretenden Kühlfluidstroms hat
sich die oben beschriebene Ausführungsform des Ver-
teilelementes als Querbalken mit den obenstehenden
Eigenschaften als besonders effektiv erwiesen.
[0049] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Rostblocks befindet sich das Verteilelement
im Mündungsbereich der mindestens einen Zuflusslei-
tung. Es wurde festgestellt, dass Verwirbelungen im
Kühlfluid besonders häufig beim Eintritt in den Hohlraum
- also im Mündungsbereich der Zuflussleitung auftreten.
Da die thermische Belastung im vorderen Bereich des
Rostblocks besonders hoch ist, wirkt sich dort eine durch
Lufteinschlüsse verminderte Kühlleistung doppelt nega-
tiv aus. Bei einer Anordnung des Verteilelement im Mün-
dungsbereich der Zuflussleitung wird beim Eintritt des
Kühlfluids in den Hohlraum eine rasche Beruhigung er-
reicht.
[0050] Bevorzugt umfasst das Verteilelement ein bu-
ckel‑, schanzen‑ oder hügelartiges Hindernis, welches
den Fluss des Kühlfluids aus der Fluidzufuhrleitung ein-
schränkt oder ablenkt. Das Verteilelement hat dabei be-
vorzugt eine Höhe von 5 - 15 mm, besonders bevorzugt 8
- 12 mm und ganz besonders bevorzugt 10 mm und eine
Breite von bevorzugt 20 - 40 mm, besonders bevorzugt
25 - 35 mm und ganz besonders bevorzugt 30 mm.
[0051] Die Kombination aus buckelförmigem bzw.
schanzen‑ oder hügelartigem Verteilelement, welches
sich im Mündungsbereich der Zuflussleitung befindet,
hat sich bei der Verteilung des Kühlfluidstroms im Hohl-
raum als höchst effektiv erwiesen. Weiter ist die Fer-
tigung eines solchen Verteilelements mit den bekannten
Gussverfahren einfach zu bewerkstelligen und daher
bevorzugt.
[0052] Für den Fall, dass das Verteilelement als Quer-
balken ausgebildet ist, hat das Verteilelement bevorzugt
eine Fläche, welche mindestens 50% der vertikalen
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Querschnittfläche des Hohlraums oder des jeweiligen
Kompartiments beträgt.
[0053] Der Querbalken weist bevorzugt eine Dicke von
2 mm bis 10 mm und eine Länge von 50 mm bis 250 mm
auf.
[0054] Für den Fall, dass das Verteilelement als Quer-
balken ausgebildet ist, erstreckt sich dieser bevorzugt
über mindestens 50%, bevorzugt über mindestens 75%
und besonders bevorzugt über mindestens 90% der
Breite des Hohlraums, bzw. des jeweiligen Komparti-
ments.
[0055] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Rostblocks weist die obere Wand und/oder die vordere
Wand mindestens eine Luftzufuhröffnung auf. Diese
Luftzufuhröffnung ermöglicht es, zusätzlich Luft in den
Verbrennungsraum zu befördern, um eine optimale Ver-
brennung zu gewährleisten. Ausgehend von der oberen
Wand kann sich die Luftzufuhröffnung nach unten kon-
zentrisch erweitern (vulkanförmig), wodurch ein Verstop-
fen der Luftzufuhröffnung mit thermisch behandeltem
Abfall verhindert wird. Solche vulkanförmigen Luftzufuh-
röffnungen sind vorzugsweise in der oberen Wand an-
geordnet. Ferner haben sie bevorzugt einen ovalen Öff-
nungsquerschnitt mit einem Durchmesser von 33 - 45
mm zu 4 - 12 mm. Ausserdem erweitern sie sich bevor-
zugt in Richtung der Bodenplatte in einem Winkel von 18 -
22° bis zu einem kleineren Durchmesser von 22 - 28 mm.
[0056] Der Blockkörper ist bevorzugt einstückig als
Gussteil hergestellt und umfasst bevorzugt auch ein
Stück des Bodens. Die Bodenplatte, welche bevorzugt
zumindest teilweise den Boden bildet, ist bevorzugt mit
dem Blockkörper verschweisst und begrenzt so den
Hohlraum. Das heisst, dass bevorzugt ein Teil des Bo-
dens als integraler Bestandteil des Blockkörpers ausge-
bildet ist und der Hohlraum ferner bodenseitig zumindest
teilweise durch die Bodenplatte begrenzt wird. Dies er-
möglicht eine einfache Fertigung des Hohlraums, da das
Gussteil in einem Schritt gegossen werden kann und der
Hohlraum anschliessend durch das Befestigen, bevor-
zugt durch Aufschweissen, der Bodenplatte gebildet
werden kann. Eine solche Herstellung des Blockkörpers
ist besonders günstig und macht den Blockkörper beson-
ders langlebig und wartungsarm. Es ist dem Fachmann
selbstverständlich bewusst, dass das Gussteil vor dem
Befestigen der Bodenplatte noch weiterbearbeitet wer-
den kann, beispielsweise durch Einsatz eines Strahlmit-
tels.
[0057] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Rostblocks erstreckt sich der Hohlraum über mindestens
2/3 der Länge der Auflagefläche. Weiter erstreckt sich
der Hohlraum bevorzugt über mindestens 3/4 der Breite
der Auflagefläche. So wird gewährleistet, dass eine mög-
lichst grosse Fläche für den Wärmeaustausch zur Ver-
fügung steht.
[0058] Der Hohlraum sollte dabei bevorzugt mindes-
tens die Auflagefläche für den zu behandelnden Abfall
abdecken, sodass keine thermisch beanspruchte, unge-
kühlte Fläche des Blockkörpers entsteht.

[0059] Bevorzugt hat das Kühlfluid während des Be-
triebs des Rostblocks, also während der Verbrennung
von hochkalorischem Abfall wie Hausmüll oder Gewer-
bemüll, eine Temperatur von 20 - 140 °C, wodurch Be-
triebstemperaturen für den Rostblock von bis zu 250 °C
erreicht werden. Weiter wird als Kühlfluid - bevorzugt
Wasser - aus einem geschlossenen Kreislauf verwendet,
um den Eintrag von Sauerstoff und damit die Entstehung
von Korrosion zu verhindern. Bei Verwendung von Was-
ser als Kühlfluid weist dieses bevorzugt keinen oder
lediglich einen geringen Anteil von Kalk auf.
[0060] Die Erfindung betrifft weiter einen Rost umfas-
send mehrere der oben beschriebenen Rostblöcke.
[0061] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eini-
ger in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele
näher erläutert. Wenn alternative Ausführungsformen
sich nur in einzelnen Merkmalen unterscheiden, wurden
für die gleichbleibenden Merkmale jeweils dieselben Be-
zugszeichen verwendet. Es zeigen jeweils rein schema-
tisch:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemässen Rostb-
locks;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Ausfüh-
rungsform eines flächigen Hohlraums;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer Ausfüh-
rungsform des Rostblocks aus Fig. 1 mit
dem flächigen Hohlraum aus Fig. 2;

Fig. 4a einen Längsschnitt entlang der Längsachse L
durch eine Ausführungsform eines vorderen
Bereichs des Blockkörpers aus Fig. 1;

Fig. 4b einen Längsschnitt entlang der Längsachse L
durch eine Ausführungsform eines vorderen
Bereichs des Blockkörpers aus Fig. 1;

Fig. 5 einen Querschnitt entlang Breitenachse Q
durch eine Ausführungsform eines vorderen
Bereichs des Blockkörpers aus Fig. 1; und

Fig. 6 einen Längsschnitt entlang der Längsachse L
durch eine Ausführungsform des Blockkör-
pers aus Fig. 1.

[0062] Der in Fig. 1 abgebildete erfindungsgemässe
Rostblock 1 dient der thermischen Behandlung von Ab-
fall als Verbrennungsgut (nicht dargestellt), welcher in
einer Bewegungsrichtung B über den Rost bewegt bzw.
gefördert wird. Der Rostblock 1 umfasst einen Block-
körper 3 mit einer oberen Wand 5 und Seitenwänden
6. Die obere Wand 5 umfasst eine äussere Auflagefläche
7, welche sich entlang einer Längsachse L des Rostb-
locks 1 von einem hinteren Bereich 9 des Blockkörpers 3
in Richtung eines vorderen Bereichs 11 des Blockkörpers
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3 erstreckt. Weiter umfasst der Blockkörper 3 im vor-
deren Bereich 11 einen abgerundeten Überhang 13, (im
Weiteren als Nase bezeichnet), welchen den vorderen
Bereich 11 mit einer vorderen Wand 15 verbindet.
[0063] In einer nicht gezeigten Rost-Anordnung, in
welcher mehrere einzelne Rostblöcke 1 treppenartig
übereinander angeordnet sind, liegt eine an die vordere
Wand 15 angrenzende Gleitfläche 17 auf der Auflage-
fläche 7 eines weiteren Rostblocks auf (nicht dargestellt).
Mithilfe von relativ zueinander ausgeführten Schubbe-
wegungen wird thermisch behandelter Abfall in Bewe-
gungsrichtung B befördert. Hierzu gleiten die Gleitflä-
chen 17 auf den Auflageflächen 7 der darunter ange-
ordneten Rostblöcke (nicht dargestellt). Die relativen
Schubbewegungen werden entlang der Längsachse L
ausgeführt und durch eine nicht dargestellte Antriebs-
vorrichtung angetrieben, welche die Bewegung über
eine Halterung 19 an den Blockkörper überträgt. In einer
solchen Rost-Anordnung können mehrere Rostblöcke
nebeneinander liegen, sodass die Seitenwände 6 des
Rostblocks 1, an die Seitenwände anderer Rostblöcke
angrenzen.
[0064] Der Blockkörper 3 umfasst Luftzufuhröffnungen
21, 23, die in der vorderen Wand 15 und der oberen Wand
5 angeordnet sind und durch welche der thermisch be-
handelte Abfall zur Förderung der Verbrennung mit Luft
versorgt werden kann. Ausführungsformen, welche kei-
ne Luftzufuhröffnungen aufweisen sind ebenfalls denk-
bar, jedoch hier nicht dargestellt. Die Luftzufuhröffnun-
gen 23 in der oberen Wand 5 sind bevorzugt als sich nach
unten erweiternde Durchgänge ausgebildet, sodass Tei-
le des zu behandelnden Abfalls bei einem möglichen
Durchtritt nicht in der Öffnung hängenbleiben.
[0065] Der Blockkörper 3 umfasst ferner einen flächi-
gen Holraum 50. Wie in Fig. 2 dargestellt, wird der flä-
chige Hohlraum 50 gegenüberliegend der oberen Wand
5 des Blockkörper 3 durch einen Boden 51 und eine
Bodenplatte 53 begrenzt. Dabei umfasst der Hohlraum
50 weiter eine Fluidzufuhrleitung 52 und eine Fluidabf-
lussleitung 54, welche jeweils mit einer Kammer 56 ver-
bunden sind. Die Kammer 56 erstreckt sich im Wesent-
lichen parallel zur vorderen Wand 15 (Fig. 1) und ist über
Zuflussöffnungen 58 mit dem flächigen Hohlraum 50
verbunden. Der flächige Hohlraum 50 umfasst weiter
eine Trennwand 60, welche sich von der vorderen Wand
(Bezugszeichen 15 in Fig. 1) in Richtung einer hinteren
Wand 68 (Fig. 3) erstreckt und einen Durchlass 64 aus-
bildet, sodass der Hohlraum 50 in zwei Kompartimente
62 unterteilt wird.
[0066] Fig. 3 zeigt eine Ansicht von unten auf einen
Schnitt durch den Rostblock 1 aus Fig. 1 im Zusammen-
hang mit dem in Fig. 2 beschriebenen flächigen Hohl-
raum 50. Die Bodenplatte 53 aus Fig. 2, welche den
Hohlraum 50 begrenzt, wurde hier entfernt. Der flächige
Hohlraum 50 umfasst Umlenkungselemente 66, welche
den Fluidstrom von der Fluidzufuhrleitung 52 (Fig. 2) zur
Fluidabflussleitung 54 (Fig. 2) umlenken. In Fig. 3 ist
ebenfalls gut ersichtlich, wie der flächige Hohlraum 50

im hinteren Bereich 9 des Blockkörpers 3 von den Seiten-
wänden 6 und der hinteren Wand 68 begrenzt wird.
Weiter ist in Fig. 3 gut sichtbar, dass die Luftzufuhröffnun-
gen 23 von der oberen Wand durch den flächigen Hohl-
raum 50 hindurchgehen.
[0067] Fig. 4a und 4b zeigen einen Längsschnitt ent-
lang der Längsachse L durch den vorderen Bereich des
Blockkörpers aus Fig. 1 mit den Luftzufuhröffnungen 21
in der vorderen Wand 15. Weiter ist ersichtlich, dass die
Trennwand 60, welche den Hohlraum 50 unterteilt, eine
Öffnung 70 aufweist, welche der Entlüftung der durch die
Trennwand 60 geschaffenen Kompartimente 62 dient.
Die Zuflussöffnung 58 umfasst in einem dem Hohlraum
50 zugewandten Mündungsbereich 72 ein Verteilele-
ment 74, welches hier als buckel‑ oder hügelartiges
Hindernis ausgebildet ist. Der Fluidstrom, welcher über
die Zuflussöffnung 58 in den Hohlraum 50 geleitet wird,
wird mithilfe des Verteilelements 74 verteilt, sodass sich
innerhalb des flächigen Hohlraums 50 keine Verwirbe-
lungen bilden, welche zu Schaumbildung bzw. Luftbla-
sen und damit zu einer verminderten Kühlleistung führen
würden. Der Boden 51 begrenzt den Hohlraum 50 nach
unten. Nicht dargestellt ist die Bodenplatte 53 aus Fig. 2,
welche in Längsrichtung L an den Boden anschliessen
würde. Das Verteilelement 74 könnte auch statt dem
buckel‑ oder hügelartiges Hindernis als Querbalken aus-
gebildet sein (nicht dargestellt).
[0068] Figur 5 zeigt einen Querschnitt durch die vor-
dere Wand 15 mit den in Fig. 2 gezeigten Kammern 56, in
welche die Fluidzufuhrleitung 52 bzw. die Fluidabfluss-
leitung 54 münden. Das Kühlfluid strömt dabei durch die
Fluidzufuhrleitung 52 in die Kammer 56 ein und verteilt
sich über die Zuflussöffnungen 58 im Hohlraum (nicht
dargestellt). Das Kühlfluid strömt nachdem es den Hohl-
raum passiert hat durch die Zuflussöffnungen 58’ in die
Kammer 56’ und tritt durch die Fluidabflussleitung 54 aus
dem Blockkörper 3 aus. Die Fluidabflussleitung 54 kann
dabei mit einer weiteren Fluidzufuhrleitung eines weite-
ren Blockkörpers (nicht dargestellt) verbunden sein.
[0069] Die dargestellten Blockkörper haben eine Län-
ge in Längsrichtung L von 400 - 800 mm, bevorzugt 500 -
750 mm und besonders bevorzugt 650 - 700 mm. Die
dargestellten Blockkörper haben eine Breite in Breiten-
richtung Q von 280 - 500 mm, bevorzugt 320 - 460 mm
und besonders bevorzugt 380 - 42 0mm. Die dargestell-
ten Blockkörper haben eine Höhe in von 100 - 200 mm,
bevorzugt 130 - 180 mm und besonders bevorzugt 150 -
160 mm. Der Blockkörper ist bevorzugt aus niedrigle-
giertem bis hochlegiertem Stahlguss gefertigt. Niedrig‑
bis hochlegierter Stahlguss enthält im Vergleich zu un-
legiertem Stahlguss zusätzlich in wechselnden Anteilen
Legierungselemente wie Chrom, Nickel, Molybdän, Va-
nadium, Wolfram und andere. Der Blockkörper wird be-
vorzugt mittels Guss- oder Spritzgussverfahren herge-
stellt. Die Zuflussöffnungen haben bevorzugt einen
Durchmesser von 12 - 28 mm und besonders bevorzugt
einen Durchmesser von 16 - 22 mm.
[0070] Figur 6 zeigt einen Längsschnitt entlang der
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Längsachse L durch den Blockkörper 3 aus Fig. 1, wobei
das Verteilelement in einem vorderen Bereich 76 des
Hohlraums 50 nicht dargestellt ist. Der Boden 51 ist als
integraler Teil des Blockkörpers 3 ausgebildet und be-
grenzt zusammen mit der Bodenplatte 53 den Hohlraum
50 nach unten. Weiter ist der Hohlraum 50 durch die
hintere Wand 68 und die vordere Wand 15 abgegrenzt.
Die Bodenplatte 53 weist dabei analog zur oberen Wand
5 die Luftzufuhröffnungen 21 auf. Die Luftzufuhröffnun-
gen 21 erweitern sich dabei von der oberen Wand 5
konzentrisch zur Bodenplatte 53 hin.

Patentansprüche

1. Gekühlter Rostblock (1) als Teil eines Rostes für eine
Anlage zur thermischen Behandlung von Abfall, bei
dem die Rostblöcke treppenartig übereinanderlie-
gend angeordnet sind und derart ausgestaltet sind,
um mittels relativ zueinander ausgeführter Schub-
bewegungen das Brenngut während der Verbren-
nung umzuschichten und zu fördern, umfassend

einen als Gussteil ausgebildeten Blockkörper
(3) mit einer oberen Wand (5), die eine mindes-
tens teilweise parallel zu einer Längsachse (L)
des Blockkörpers (1) verlaufende äussere Auf-
lagefläche (7) für den zu behandelnden Abfall
bildet,
einen direkt unterhalb der Auflagefläche (7) an-
geordneten flächigen Hohlraum (50) zur Auf-
nahme eines Kühlfluids, welcher oberseitig
durch die obere Wand (5), stirnseitig durch eine
vordere Wand (15), unterseitig durch einen Bo-
den (51), rückseitig durch eine hintere Wand
(68) und seitlich durch Seitenwände (6) be-
grenzt ist, wobei der Boden (51) zumindest teil-
weise durch eine Bodenplatte (53) gebildet wird,
eine Fluidzufuhrleitung (52) und eine Fluidabf-
lussleitung (54), welche mit dem Hohlraum (50)
verbunden sind,
mindestens ein im Hohlraum (50) angeordnetes
Umlenkungselement (66), um ein Kühlfluid im
Hohlraum (50) von der Fluidzufuhrleitung (52)
zur Fluidabflussleitung (54) zu lenken, und
ein in einem stirnseitigen Bereich (76) des Hohl-
raums (50) angeordnetes Verteilelement (74)
zur Verteilung des durch die Fluidzufuhrleitung
(52) in den Hohlraum (50) eingespeisten Fluids
dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidzu-
fuhrleitung (52) und die Fluidabflussleitung
(54) im Bereich der vorderen Wand (15) mit
dem flächigen Hohlraum (50) verbunden sind.

2. Rostblock gemäss Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich das Verteilelement (74) zumin-
dest abschnittweise entlang einer Breitenachse (Q)
erstreckt, welche zumindest annähernd parallel zur

vorderen Wand (15) verläuft.

3. Rostblock gemäss Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der flächige Hohlraum (50) mit einer
stirnseitigen Kammer (56) verbunden ist, welche
sich im Wesentlichen parallel zur vorderen Wand
(15) erstreckt und durch welche der Kühlfluidzufluss
in den flächigen Hohlraum (50) bzw. der Kühlfluidab-
fluss aus dem Hohlraum (50) erfolgt.

4. Rostblock gemäss Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der flächige Hohlraum (50) und die
Kammer (56) über mehrere Zuflussöffnungen (58)
miteinander verbunden sind.

5. Rostblock gemäss einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der flächige Hohl-
raum (50) eine sich vom Boden (51) zur oberen
Wand (5) erstreckende Trennwand (60) aufweist,
welche sich von der vorderen Wand (15) in Richtung
der hinteren Wand (68) des Hohlraums (50) er-
streckt, im Bereich der hinteren Wand (68) einen
Durchlass (64) ausbildet und den Hohlraum (50) in
zwei fluidleitend verbundene Kompartimente (62)
unterteilt.

6. Rostblock gemäss Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trennwand (60) im Bereich der
vorderen Wand eine Öffnung (70) zur Entlüftung des
Hohlraums (50) bzw. der durch die Trennwand (60)
geschaffenen Kompartimente (62) aufweist.

7. Rostblock gemäss einem der Ansprüche 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand
(60) wenigstens annähernd parallel zu einer der
Seitenwände (6) verläuft.

8. Rostblock gemäss einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,dass das Verteilelement
(74) bevorzugt in Form eines Buckels, einer Blende,
einer Lochplatte oder eines Querbalkens ausgebil-
det ist, welcher bzw. welche mindestens annähernd
parallel zur vorderen Wand (15) verläuft.

9. Rostblock gemäss einem der Ansprüche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,dass das Verteilelement
(74) sich in einem Mündungsbereich (72) zumindest
einer der Zuflussöffnungen (58) befindet.

10. Rostblock gemäss einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,dass das Verteilelement
(74) einen schanzen‑ oder hügelartigen Vorsprung
umfasst, welcher den Fluss des Kühlfluids aus der
Fluidzufuhrleitung (52) einschränkt oder ablenkt.

11. Rostblock gemäss einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,dass das Verteilelement
(74) so ausgebildet ist, dass es lediglich einen ein-
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geschränkten Durchfluss von Kühlfluid an dem Ver-
teilelement (74) vorbei zulässt, um ein gleichmäßi-
ges Verteilen des Kühlfluids innerhalb des Hohl-
raums (50) zu ermöglichen.

12. Rostblock gemäss einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die obere Wand
(5) und/oder die vordere Wand (15) mindestens eine
Luftzufuhröffnung (21, 23) aufweist.

13. Rostblock gemäss einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Blockkörper
(3) einstückig als Gussteil hergestellt ist und die
Bodenplatte (53) zur Begrenzung des Hohlraums
(50) bevorzugtmit dem Blockkörper (3) verschweisst
ist.

14. Rostblock gemäss einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Hohlraum
(50) über mindestens 2/3 der Länge und/oder über
mindestens 3/4 der Breite der der Auflagefläche (7)
erstreckt.

15. Rost umfassend mehrere Rostblöcke nach einem
der Ansprüche 1 bis 14.

Claims

1. Cooled grate block (1) as part of a grate for a plant for
the thermal treatment of waste, in which the grate
blocks are arranged one above the other in a stair-
case-like manner and are designed in such a way as
to shift and convey the combustible material during
incineration by means of pushing movements car-
ried out relative to one another, comprising

a block body (3) in the form of a casting with an
upper wall (5) which forms an outer support
surface (7) for the waste to be treated which
extends at least partially parallel to a longitudinal
axis (L) of the block body (1),
a flat cavity (50) arranged directly below the
bearing surface (7) for receiving a cooling fluid,
which is bounded at the top by the upper wall (5),
at the front by a front wall (15), at the bottom by a
base (51), at the rear by a rear wall (68) and
laterally by side walls (6), wherein the base (51)
is formed at least partially by a base plate (53),
a fluid supply line (52) and a fluid drain line (54),
which are connected to the cavity (50),
at least one deflection element (66) arranged in
the cavity (50) for directing a cooling fluid in the
cavity (50) from the fluid supply line (52) to the
fluid discharge line (54), and
a distribution element (74) arranged in an end
region (76) of the cavity (50) for distributing the
fluid fed into the cavity (50) through the fluid

supply line (52),
characterised in that the fluid supply line (52)
and the fluid discharge line (54) are connected to
the flat cavity (50) in the region of the front wall
(15).

2. Grating block according to claim 1, characterised in
that the distributing element (74) extends at least in
sections along a width axis (Q) which runs at least
approximately parallel to the front wall (15).

3. Grating block according to claim 1, characterised in
that the flat cavity (50) is connected to an end
chamber (56) which extends substantially parallel
to the front wall (15) and through which the cooling
fluid inflow into the flat cavity (50) or the cooling fluid
outflow from the cavity (50) takes place.

4. Grating block according to claim 3, characterised in
that the flat cavity (50) and the end chamber (56) is
connected to one another via a plurality of inflow
openings (58).

5. Grate block according to one of claims 1 to 4, char-
acterised in that the flat cavity (50) has a partition
wall (60) extending from the base (51) to the upper
wall (5), which extends from the front wall (15) in the
direction of the rear wall (68) of the cavity (50), forms
a passage (64) in the region of the rear wall (68) and
divides the cavity (50) into two compartments (62)
connected in a fluid-conducting manner.

6. Grate block according to claim 5, characterised in
that the partition wall (60) has an opening (70) in the
region of the front wall for venting the cavity (50) or
the compartments (62) created by the partition wall
(60).

7. Grate block according to one of claims 5 or 6, char-
acterised in that the partition wall (60) extends at
least approximately parallel to one of the side walls
(6).

8. Grate block according to one of claims 1 to 7, char-
acterised in that the distribution element (74) is
preferably in the form of a hump, a panel, a perfo-
rated plate or a transverse bar, which runs at least
approximately parallel to the front wall (15) .

9. Grate block according to one of claims 1 to 8, char-
acterised in that the distribution element (74) is
located in a mouth region (72) of at least one of
the inlet openings (58).

10. A grate block according to any one of claims 1 to 9,
characterised in that the distribution element (74)
comprises a hill or hill-like projection which restricts
or deflects the flow of cooling fluid from the fluid
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supply line (52).

11. Grate block according to one of claims 1 to 10,
characterised in that the distribution element (74)
is designed in such a way that it only allows a
restricted flow of cooling fluid past the distribution
element (74) in order to enable uniform distribution of
the cooling fluid within the cavity (50).

12. Grate block according to one of claims 1 to 11,
characterised in that the upper wall (5) and/or
the front wall (15) has at least one air supply opening
(21, 23).

13. Grate block according to one of claims 1 to 12,
characterised in that the block body (3) is produced
in one piece as a casting and the base plate (53) is
preferably welded to the block body (3) to delimit the
cavity (50).

14. Grate block according to one of claims 1 to 13,
characterised in that the cavity (50) extends over
at least 2/3 of the length and/or over at least 3/4 of the
width of the bearing surface (7).

15. A grate comprising a plurality of grate blocks accord-
ing to any one of claims 1 to 14.

Revendications

1. Bloc de grille refroidi (1) en tant que partie d’une grille
pour une installation de traitement thermique de
déchets, dans lequel les blocs de grille sont disposés
les uns au-dessus des autres à la manière d’un
escalier et sont conçus de telle sorte qu’au moyen
de mouvements de poussée exécutés les uns par
rapport aux autres, le produit à brûler est réarrangé
et transporté pendant la combustion, comprenant

un corps de bloc (3) réalisé sous forme de pièce
coulée avec une paroi supérieure (5) qui forme
une surface d’appui extérieure (7) pour les dé-
chets à traiter, s’étendant au moins partielle-
ment parallèlement à un axe longitudinal (L)
du corps de bloc (1),
une cavité plane (50) disposée directement en
dessous de la surface d’appui (7) pour recevoir
un fluide de refroidissement, qui est délimitée du
côté supérieur par la paroi supérieure (5), du
côté frontal par une paroi avant (15), du côté
inférieur par un fond (51), du côté arrière par une
paroi arrière (68) et latéralement par des parois
latérales (6), le fond (51) étant formé au moins
partiellement par une plaque de fond (53),
un conduit d’alimentation en fluide (52) et un
conduit d’évacuation de fluide (54), qui sont
reliés à la cavité (50),

au moins un élément de déviation (66) disposé
dans la cavité (50) pour diriger un fluide de
refroidissement dans la cavité (50) depuis la
conduite d’alimentation en fluide (52) vers la
conduite d’évacuation de fluide (54), et
un élément de distribution (74) disposé dans
une zone frontale (76) de la cavité (50) pour
distribuer le fluide alimenté dans la cavité (50)
par la conduite d’alimentation en fluide (52),
caractérisé en ce que la conduite d’alimenta-
tion en fluide (52) et la conduite d’évacuation de
fluide (54) sont reliées à la cavité plane (50) au
niveau de la paroi avant (15).

2. Bloc de grille selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l’élément de distribution (74) s’étend au
moins par sections le long d’un axe latéral (Q) qui est
au moins approximativement parallèle à la paroi
avant (15).

3. Bloc de grille selon l’une des revendications 1, ca-
ractérisé en ce que la cavité plane(50) est reliée à
une chambre frontale (56) qui s’étend sensiblement
parallèlement à la paroi avant (15) et par laquelle
s’effectue l’arrivée du fluide de refroidissement dans
la cavité plane(50) ou l’évacuation du fluide de re-
froidissement hors de la cavité (50).

4. Bloc de grille selon l’une des revendications 3, ca-
ractérisé en ce que la cavité plane (50) et la cham-
bre (56) sont reliées entre elles par plusieurs ouver-
tures d’alimentation (58).

5. Bloc de grille selon l’une des revendications 1, ca-
ractérisé en ce que la cavité plane (50) présente
une paroi de séparation (60) s’étendant du fond (51)
à la paroi supérieure (5), qui s’étend de la paroi avant
(15) en direction de la paroi arrière (68) de la cavité
(50), forme un passage (64) dans la zone de la paroi
arrière (68) et divise la cavité (50) en deux compar-
timents (62) reliés par conduction de fluide

6. Bloc de grille selon la revendication 5, caractérisé
en ce que la paroi de séparation (60) présente, dans
la zone de la paroi avant, une ouverture (70) pour
l’aération de la cavité (50) ou des compartiments
(62) créés par la paroi de séparation (60).

7. Bloc de grille selon l’une des revendications 5 ou 6,
caractérisé en ce que la paroi de séparation (60) est
au moins approximativement parallèle à l’une des
parois latérales (6).

8. Bloc de grille selon l’une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que l’élément de distribution (74)
se présente de préférence sous la forme d’un bos-
sage, d’un écran, d’une plaque perforée ou d’une
barre transversale, qui s’étend au moins approxima-
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tivement parallèlement à la paroi avant (15) .

9. Bloc de grille selon l’une des revendications 4 à 8,
caractérisé en ce que l’élément de distribution (74)
se trouve dans une zone d’embouchure (72) d’au
moins l’un des ouvertures d’alimentation (58).

10. Bloc de grille selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 9, caractérisé en ce que l’élément de
distribution (74) comprend une saillie en forme de
tremplin ou de colline qui limite ou dévie l’écoule-
ment du fluide de refroidissement provenant de la
conduite d’alimentation en fluide (52) .

11. Bloc de grille selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 10, caractérisé en ce que l’élément de
distribution (74) est conçu pour permettre unique-
ment un écoulement limité de fluide de refroidisse-
ment devant l’élément de distribution (74) afin de
permettre une distribution uniforme du fluide de re-
froidissement à l’intérieur de la cavité (50) .

12. Bloc de grille selon l’une des revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que la paroi supérieure (5) et/ou
la paroi avant (15) comporte au moins une ouverture
d’alimentation en air (21, 23).

13. Bloc de grille selon l’une des revendications 1 à 12,
caractérisé en ce que le corps de bloc (3) est
fabriqué d’une seule pièce en tant que pièce coulée
et la plaque de fond (53) est de préférence soudée au
corps de bloc (3) pour délimiter la cavité (50).

14. Bloc de grille selon l’une des revendications 1 à 13,
caractérisé en ce que la cavité (50) s’étend sur au
moins 2/3 de la longueur et/ou sur au moins 3/4 de la
largeur de la surface d’appui (7).

15. Grille comprenant plusieurs blocs de grille selon
l’une quelconque des revendications 1 à 14.
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